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An 

die Suomen Pankki 
Finlands Bank 

H e 1 s i n k i 

Jch bestätige den Empfang Jhres gefälligen Schreibens 

vom 28. Februar 1939 und erlaube mir, hierzu folgendes zu 

bemerken: 

Es ist zutreffend, daB die von der Devisenstelle in 

Hamburg erteilte Genehmigung zur Zahlun6 von monatlichen 

Beträgen in Höhe von RM 250,-- auf GruriJ einer diesseitigen 

Ermächtigung erteilt worden ist. Allerdings wurde die Devi

senstelle angewiesen, die zu erteilende Genehmigung nur 

mit der Einschränkung zu erteilen, daB Jhrerseits der be

absichtigten Zahlung zugestimmt wurde. Zu meinem Bedauern 

muBte ich nun feststellen, daB diese Einschränkung in den 

Genehmigungsbescheid nicht aufgenommen und infolgedessen 

Jhre Zustimmung in diesem Falle nicht eingeholt worden ist. 

Fur die in Jhrem obigen Schreiben erteilte nachträgli-

che Zustimmung sage ich Jhnen 
' 

rbindlichsten Dank. 
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